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Kosovos uMstritteNe 
uNabhäNgigKeit
Kosovos unabhängigkeitserklärung hat kontroverse reaktionen ausgelöst. einiges 
spricht dafür, dass die eigenstaatlichkeit dieser vormaligen serbischen Provinz die beste 
unter unbefriedigenden optionen darstellt. ob die umstrittene Klärung der statusfrage 
eine nachhaltige stabilisierung Kosovos und des Westbalkans ermöglichen wird, bleibt 
abzuwarten. eine langfristige und umfassende zivil-militärische Friedensförderung 
ist unabdingbar, um europas jüngsten staat lebensfähig zu machen. Die eu und ihre 
Partnerstaaten stehen vor einer grossen herausforderung. 

Bundespräsident Couchepin gibt die Anerkennung Kosovos durch die Schweiz bekannt, 27.2.2008               Reuters

Kosovos einseitige unabhängigkeitserklä-
rung vom 17. Februar 2008 markiert einen 
zumindest vorläufigen schlusspunkt im 
langjährigen ringen um den status die-
ser vormaligen serbischen Provinz. in der 
Neuordnung des Westbalkans nach der ge-
waltsamen Desintegration Jugoslawiens in 
den 1990er Jahren blieb der Kosovokonflikt 
von der internationalen gemeinschaft zu-
nächst unberücksichtigt. als nach dessen 
eskalation 1998/99 die Nato militärisch in-
tervenierte und die serbischen sicherheits-
kräfte zum rückzug zwang, wurde Kosovo 
unter die verwaltungshoheit der uNo ge-
stellt. Während die Nato-geführte Kosovo 
Force (KFor) die Lage militärisch stabilisie-
ren konnte, verliefen die politischen status-
verhandlungen zwischen Kosovo-albanern 
und serben ergebnislos. ein vom finnischen 
uNo-vermittler ahtisaari vorgelegter Plan, 
der eine bedingte und international über-
wachte unabhängigkeit Kosovos vorsah, 
wurde 2007 von belgrad abgelehnt. 

Die darauf folgende einseitige unabhän-
gigkeitserklärung Kosovos wurde von den 
usa und vielen eu-staaten zwar sorgfältig 
vorbereitet. trotzdem bleibt die existenzbe-
rechtigung dieses siebten aus dem ehema-
ligen Jugoslawien hervorgehenden staates 
umstritten. Die zwei uNo-vetomächte 
russland und China, sechs eu-staaten und 
mehr als zwei Dutzend andere, vor allem 
nichtwestliche staaten lehnen wie serbien 
eine anerkennung Kosovos ab oder fordern 
weitere verhandlungen (siehe tabelle s. 2). 
indem Washington und die Mehrheit der 
eu-staaten die unabhängigkeit Kosovos 
anerkennen, ist diese allerdings eine irre-
versible politische tatsache geworden.

Fehlende Alternativen
bei der anerkennung Kosovos mögen bei 
einigen staaten auch spezifische natio-
nale interessen eine gewisse rolle gespielt 
haben. aus sicht der usa beispielsweise 
soll mit dem engagement zugunsten der  

Kosovo-albaner auch politischer Kredit in 
der islamischen Welt zurückgewonnen 
werden. grundsätzlich basiert die argu-
mentation der unabhängigkeitsbefür-
worter aber auf drei elementen: erstens 
hätten die statusverhandlungen gezeigt, 
dass es zur eigenstaatlichkeit Kosovos kei-
ne valable alternative gäbe; zweitens sei 
eine Klärung des status dringlich, um neue 
unruhen in Kosovo zu vermeiden und den 
Westbalkan nachhaltig zu stabilisieren; 
und drittens sei die Loslösung Kosovos von 
serbien völkerrechtskonform. 

Dem ersten Punkt kann zugestimmt wer-
den. ein ergebnis der statusverhandlungen 
zeichnete sich zu keinem Zeitpunkt ab. 
Während serbien Kosovo lediglich eine weit-
gehende autonomie zugestehen wollte, in- 
sistierten die Kosovo-albaner von beginn an 
auf ihre unabhängigkeit. ihr beharren lässt 
sich einerseits historisch erklären. seit der 
zwangsweisen eingliederung Kosovos in 
den serbischen staat 1912 forderten die Ko-
sovo-albaner immer wieder ihre eigenstän-
digkeit. insbesondere nach dem Kosovokrieg 
1999 stellte für sie eine weitere Zugehö-
rigkeit zu serbien keine option mehr dar. 
anderseits sahen sie sich bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt von einigen westlichen 
staaten in ihrer haltung ermuntert. indem 
diese die unabhängigkeit Kosovos schon vor 
Jahren als denkbare Lösung bezeichneten, 
wurde die Perspektive einer entschärfung 
des Konflikts durch die integration serbiens 
in die eu für die Kosovo-albaner unattraktiv.

Sicherheitspolitische Risiken
auch dem zweiten Punkt ist grundsätz-
lich beizupflichten. ein aufschieben der  
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statusklärung durch weitere verhandlungen 
oder ein einfrieren des Konflikts hätten zu ei-
ner schleichenden Destabilisierung der Lage 
in Kosovo führen können. Die ungelöste sta-
tusfrage hätte den politischen stillstand nur 
verlängert, was nicht zuletzt der dringend 
notwendigen wirtschaftlichen entwicklung 
Kosovos und des Westbalkans abträglich 
gewesen wäre. allerdings stellt die aussicht 
auf mehr stabilität durch die eigenstaatlich-
keit Kosovos bisher nicht viel mehr als eine 
vage hoffnung dar. Die mit dem statusent-
scheid verbundenen sicherheitspolitischen  
risiken sind beträchtlich.
 
innerhalb Kosovos haben die spannungen 
zwischen Kosovo-albanern und den verblie-
benen rund 130’000 serben, die im Norden 
und in enklaven wohnhaft sind, zugenom-
men. Die sich abzeichnende ethnische seg-
mentierung Kosovos ist besorgniserregend. 
Die Kosovo-Polizei als bisher einzige funkti-
onierende multiethnische behörde wird von 
einer wachsenden Zahl kosovo-serbischer 
Polizisten boykottiert. generell dürfte die 
bedeutung der von belgrad gesteuerten 
Parallelinstitutionen für die Kosovo-serben 
weiter zunehmen. Zumindest kurz- und mit-
telfristig werden die neue regierung in Pri-
stina und die internationale Zivilverwaltung 
ihre autorität in den serbisch dominierten 
gebieten nur schwer geltend machen kön-
nen. auch wenn die Kosovo anerkennenden 
Länder den multiethnischen Charakter des 
neuen staates beschwören: Durch ihre un-
terstützung der unabhängigkeit Kosovos 
haben sie de facto anerkannt, dass die mul-
tiethnische option in diesem Fall nicht rea-
lisierbar und eine entsprechende grenzver-
änderung unumgänglich war. Damit haben 
sie ein zentrales Paradigma der westlichen 
balkanpolitik relativiert. 

Dies dürfte auch ausserhalb Kosovos  
signalwirkung haben. Die beteuerung, 
dass Kosovo keinen Präzedenzfall darstel-
le, mag für Fälle wie die türkische republik 
Nordzypern, die transnistrische Moldawi-
sche republik oder die republik südosse-
tien einigermassen plausibel sein – auch 
wenn Pristinas unabhängigkeit dort neue 
begehrlichkeiten geweckt hat. im Westbal-
kan jedoch droht die idee der ethnisch ge-
prägten staatlichkeit wieder an virulenz zu 
gewinnen. Damit könnte auch das Dayton-
abkommen unterminiert werden. vor allem 
auf seiten der bosnisch-serbischen entität 
haben sich die Zentrifugaltendenzen in 
bosnien und herzegowina in den letzten 
Wochen verstärkt. aber auch das Konzept 
eines grossalbanischen staates könnte in 
absehbarer Zeit neuen auftrieb gewinnen.

Völkerrechtlich dünnes Eis
Die eigenstaatlichkeit Kosovos stellt kei-
ne gute, sondern lediglich die beste von 
schlechten optionen dar. Dies illustriert 
auch das dritte element in der argumen-
tation der unabhängigkeitsbefürworter. 
so ist die völkerrechtliche Legitimität des 
neuen staates keineswegs so eindeutig 
gegeben, wie dies bisweilen suggeriert 
wird. aus dem Prinzip des selbstbestim-
mungsrechts der völker lässt sich nur sehr 
bedingt ein sezessionsanspruch ableiten. 
Das in der uNo-Charta und der helsinki-
schlussakte ebenfalls verankerte Prinzip 
der territorialen integrität ist juristisch 
gleichwertig und politisch von der inter-
nationalen staatengemeinschaft in aller 
regel priorisiert worden. auch ist die Kritik 
einiger völkerrechtler, wonach die Kosovo-
albaner kein eigenes volk repräsentieren, 
nicht ohne weiteres zu entkräften. Das in 
der helsinki-schlussakte festgeschriebene 
recht auf grenzveränderungen setzt zu-
dem eine Übereinkunft der involvierten 
Parteien voraus. 

ob die unabhängigkeit Kosovos die nach 
wie vor gültige resolution 1244 des uNo- 
sicherheitsrats verletzt, ist ermessenssache. 
Der zweifache bezug auf serbiens territo-
riale integrität in der resolution findet sich 
einmal in der rechtlich nicht bindenden 
Präambel und wird danach in verbindung 
mit einem politischen Prozess erwähnt, 
der so nicht mehr existiert. Das argument, 
dass die unabhängigkeit zwar nicht buch-
stabengetreu, aber doch sinnmässig der 
resolution entspricht, ist weder falsch noch 
überzeugend. einigermassen unbestritten 
scheint, dass die resolution auch weiterhin 
die KFor-Mission mandatiert. Weniger klar 
ist ihre anwendbarkeit im Falle der neuen 
internationalen Zivilverwaltung und der 

eu-rechtsstaatsmission. hier wird die ein-
ladung durch Kosovo eine wichtige grund-
lage für ein engagement darstellen. 

Ein fragiler Kleinstaat
Wie auch immer man zur unabhängigkeit 
Kosovos steht: Für die sicherheit europas 
ist die stabilisierung dieses fragilen Klein-
staats – Kosovo ist viermal kleiner als die 
schweiz – von zentraler bedeutung. von 
den etwa 2 Millionen einwohnern sind 
bis zu 50% arbeitslos respektive im schat-
tenwirtschaftlichen sektor tätig. Kosovo 
verfügt kaum über industrie, ist enorm im-
portabhängig und leidet wie kein zweiter 
staat in europa unter organisierter Krimi-
nalität und Korruption. Die infrastruktur 
ist schlecht, stromausfälle gehören zur 
tagesordnung. Zudem wächst die bevölke-
rung rasant. bereits heute ist die hälfte der 
Kosovo-albaner unter 25 Jahre alt. sollten 
die erwartungen auf einen raschen wirt-
schaftlichen aufschwung enttäuscht wer-
den, dürfte die prowestliche stimmung in 
Kosovo bald umschlagen.

auch die vorläufig nur begrenzte poli-
tische souveränität Kosovos kann unzu-
friedenheit in der bevölkerung schüren. 
innenpolitisch werden die internationa-
len gremien in Kosovo ein gewichtiges 
Wort mitreden. aussenpolitisch wer-
den dem neuen staat auf absehbare 
Zeit einige türen verschlossen bleiben. 
einen beitritt zur uNo und osZe wer-
den serbien und russland zu verhindern 
wissen. ohne anerkennung durch die 
uNo dürfte Kosovo auch von zahlreichen 
anderen inter- und transnationalen 
gremien ausgeschlossen bleiben und 
beispielsweise weder eine internationa-
le telefonvorwahl noch eine ueFa-Mit-
gliedschaft zugesprochen bekommen. 
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Anerkennung 
(fett = bereits offiziell anerkannt)

Ablehnung Konsenslösung 
aushandeln
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Die EU vor einer schwierigen Aufgabe
Mit dem statusentscheid verändert sich 
auch die struktur der internationalen zivi-
len Präsenz in Kosovo. Die uNo-verwaltung 
wird ihre tätigkeit im Frühling 2008 been-
den. Die eu wird zusammen mit Partner-
staaten die hauptsächliche verantwortung 
für die Überwachung der unabhängigkeit 
übernehmen und die kosovarische regie-
rung im aufbau staatlicher strukturen und 
institutionen unterstützen. Dabei macht 
die dürftige bilanz des kostenintensiven, 
langjährigen uNo-engagements deutlich, 
mit welch grossen herausforderungen die 
europäer konfrontiert sein werden. 

ende Februar 2008 haben 15 die unabhän-
gigkeit befürwortende staaten die interna-
tionale steuerungsgruppe für Kosovo kon-
stituiert und den eu-sonderbeauftragten 
für Kosovo, Pieter Feith, zum internationa-
len Zivilbeauftragten für Kosovo ernannt. 
unter Feiths aufsicht soll der ahtisaari-Plan 
umgesetzt werden. Der niederländische  
Diplomat wird in dieser Funktion von einem 
internationalen Zivilbüro mit etwa 75  
experten unterstützt. schwerpunkt des eu-
engagements wird die rechtsstaatsmission 
euLeX darstellen. in dieser grössten zivilen 
Krisenmanagement-operation in der ge-
schichte der europäischen sicherheits- und 
verteidigungspolitik (esvP) sollen bis zu 
2000 internationale Polizisten, Juristen und 
Zollbeamte Kosovo beim aufbau rechts-
staatlicher strukturen unterstützen. euLeX 
wird dabei auch exekutive Kompetenzen 
haben und ist in gewissen Fällen ermäch-
tigt, beschlüsse der kosovarischen regie-
rung rückgängig zu machen.

Die stabilisierung Kosovos stellt eine 
zentrale bewährungsprobe für das euro-
päische Krisenmanagement dar. in den 
1990er Jahren mussten die usa angesichts 
der handlungsunfähigkeit der eu die Füh-
rungsrolle auf dem balkan übernehmen. 
in den vergangenen Jahren hat die eu je-
doch im rahmen der esvP strukturen und 
Fähigkeiten für eine umfassende zivil-mili-
tärische Friedensförderung aufgebaut und 
zahlreiche Friedensoperationen durchge-
führt. es ist bezeichnend für den Willen 
der eu, eine grössere verantwortung für 
die stabilität im Westbalkan zu überneh-
men, dass sich trotz unterschiedlicher Posi- 
tionen in der anerkennungsfrage wohl alle 
eu-Mitglieder ausser Malta an euLeX be-
teiligen werden. allerdings ist zu betonen, 
dass für die militärische Friedenssicherung 
in Kosovo weiterhin die KFor verantwort-
lich zeichnen wird. aufgrund ihrer grossen 
Präsenz und ihres rufs als neutrale institu-

tion ist die KFor, die derzeit etwa 16’000 
soldaten aus 24 Nato- und 10 Nicht-Nato-
staaten umfasst, sowohl bei serben als 
auch albanern in Kosovo hoch angesehen.

EU-Beitrittsperspektive
eine nachhaltige stabilisierung des West-
balkans wird nur mit der Perspektive einer 
eu-Mitgliedschaft für diese staaten zu er-
zielen sein. Während mit Kroatien beitritts-
verhandlungen laufen und Mazedonien 
der Kandidatenstatus zugesprochen wurde, 
sind albanien, bosnien und herzegowina, 
Montenegro und serbien von der eu zumin-
dest als mögliche Kandidatenstaaten identi-
fiziert worden. Kosovo wird wohl schon bald 
auf eine eu-Perspektive drängen. allerdings 
lassen der geringe entwicklungsstand des 
staates und der fehlende Konsens in der eu 
bezüglich der kosovarischen eigenstaatlich-
keit vermuten, dass eine solche Perspektive 
erst längerfristig realistisch werden kann. 

anders gelagert ist der sachverhalt in 
serbien. brüssel hat belgrad gegenüber be-
kräftigt, zu einer stufenweisen annäherung 
serbiens an die eu bereit zu sein. in serbien 
herrscht jedoch kein Konsens darüber, ob 
das Land den europäischen Weg gehen soll. 
bisher war das insistieren der eu auf einer 
auslieferung des wegen Kriegsverbrechen 
gesuchten ratko Mladic als voraussetzung 
für ein stabilisierungs- und assoziierungs-
abkommen ein hauptgrund für die span-
nungen zwischen brüssel und belgrad. Die-
ser streitpunkt ist in den letzten Wochen 
überschattet worden von der auseinander-
setzung um die unabhängigkeit Kosovos. 

Die serbische gesellschaft steckt in einer 
identitätskrise. Während die Milosevic-Dikta-
tur noch grossserbische ambitionen hegte, 
hat das Land nun selber eine wichtige Pro-
vinz verloren. Die wütenden reaktionen auf 
die anerkennung Kosovos sind zwar nach-
vollziehbar. aber die in belgrad diskutierten 
retorsionsmassnahmen gegen die Kosovo 
anerkennenden staaten schaden serbien 
weit mehr als den betroffenen staaten. auch 
eine vermehrte anlehnung an russland 
würde serbiens längerfristigen interessen 
nicht gerecht werden. Die eu sollte sich des-
halb weiterhin darum bemühen, serbien für 
die europäische Perspektive zu gewinnen. 

Die Position der Schweiz
Die Kosovofrage ist für die schweiz von 
grosser bedeutung. Dies hängt einerseits 
mit der geographischen Nähe dieses Kon-
fliktherds zusammen. andererseits findet 
sich in der schweiz eine der grössten koso-
vo-albanischen Diasporas europas (wobei 

es sich gemäss bundesamt für Migration 
nicht wie häufig erwähnt um 200’000, 
sondern um etwa 100’000 Kosovo-albaner 
handelt). Folgerichtig zählt der Kosovokon-
flikt zu den Kernbereichen der schweizer 
aussenpolitik. Zwischen 1996 und 2005 hat 
die schweiz über ChF 500 Mio. in die zivile 
und militärische stabilisierung Kosovos 
investiert. Für 2008 sind aufwendungen 
von ChF 60 Mio. vorgesehen. bemerkens-
wert ist insbesondere, dass seit 1999 eine 
schweizer Kompanie (sWissCoY) mit bis 
zu 220 soldaten im rahmen der KFor an 
der Friedensförderung mitwirkt. 

Die schweizer Diplomatie hat sich bereits 
im Mai 2005 für die kosovarische eigen-
staatlichkeit ausgesprochen. Der am 27. 
Februar 2008 erfolgten offiziellen anerken-
nung Kosovos durch den bundesrat ging 
allerdings eine kontroverse innenpolitische 
Debatte voraus. bei den zusätzlich zu den 
generellen Pro- und Kontra-Überlegungen 
ins Feld geführten schweizspezifischen 
argumenten vermochten dabei weder die 
befürworter noch gegner einer anerken-
nung zu überzeugen. Die hoffnung einer 
grösseren rückwanderung in das unabhän-
gige Kosovo dürfte sich kaum erfüllen. viele 
in der schweiz lebende Kosovo-albaner be-
sitzen eine Niederlassungsbewilligung und 
werden kaum in den ärmsten staat europas 
zurückkehren wollen. gleichzeitig war das 
argument, eine anerkennung Kosovos wür-
de die schweizer Neutralität verletzen, sehr 
weit hergeholt. Die Neutralität kann in die-
ser Frage keine orientierungshilfe bieten. 

um negativen rückwirkungen auf euro-
pa und die schweiz vorbeugen zu können, 
ist von grosser bedeutung, dass sich die 
schweiz weiterhin aktiv an der zivilen und 
militärischen stabilisierung Kosovos be-
teiligt. Dabei ist die einsitznahme in der  
internationalen steuerungsgruppe, deren 
tätigkeit erst vage definiert ist, zweitran-
gig. Zentral ist vielmehr die Weiterführung 
des sWissCoY-einsatzes. ein abzug oder 
eine signifikante reduktion des schwei-
zer truppenkontingents würde nationalen  
interessen widersprechen und bei den euro- 
päischen Partnern auf unverständnis stos-
sen. ebenso wichtig ist, dass sich die schweiz 
wie angekündigt mit einer substantiellen 
anzahl experten an euLeX beteiligt. gerade 
im rechtsstaatlichen bereich wird sie einen 
sehr wertvollen beitrag leisten können.
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